
   
        Haus- und Pausenordnung 

 
 
An unserer Schule gehen wir respektvoll miteinander um und akzeptieren die 

Anweisungen der Lehrerschaft und der Hauswarte. 
 

1.) Das Schulhaus wird von den SuS, ausser im Notfall, nur während der individuellen 
Unterrichtszeiten betreten. 
è Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes findet mit einer angemessenen 

Lautstärke statt. 
2.) Gewalt und Beleidigungen der Kinder oder den Erwachsenen gegenüber werden 

nicht akzeptiert. 
3.) Zigaretten und Alkohol dürfen nur von Erwachsen im Rahmen offizieller Anlässe auf 

dem Schulgelände konsumiert werden. 
4.) Drogen und Waffen sind absolut verboten! 
5.) Persönliche, elektronische Geräte der SuS (auch Smartwatches) müssen während 

der Unterrichtszeit immer ausgeschaltet und in der Schultasche sein. Bei 
Missbrauch können diese Geräte von der Lehrperson bis Unterrichtsschluss 
eingezogen werden. Eine Ausnahme stellen schulische Zwecke dar. 
Die Schule übernimmt keine Haftung für gestohlene oder kaputte Geräte. 

6.) Im Werkraum ist das Tragen von Hausschuhen obligatorisch. Individuelle 
Entscheidungen innerhalb des übrigen Schulhauses werden von den Lehrkräften 
getroffen. 

7.) Arbeitsphasen im Gang erfordern Ruhe und sind deshalb von allen zu respektieren. 
8.) Ball- und Bewegungsspiele finden draussen statt. Im Schulhaus sind diese nur im 

Rahmen des Unterrichts erlaubt. 
9.) Bei der Nutzung der Aussenplätze wird auf die anderen Klassen Rücksicht 

genommen.  
10.) Die grosse Pause wird im Freien, d. h. auf dem Pausenareal, abgehalten. 
11.) Für die grosse Pause steht immer eine Pausenaufsicht zur Verfügung. 
12.) Schneeballspiele dürfen nur auf dem Rasenplatz stattfinden. 
13.) Das Schulgelände darf von den SuS während der Unterrichtszeit, ohne 

Einverständnis einer Lehrperson, nicht verlassen werden. 
14.) Der Parkplatz gehört nicht zum Pausenareal. 

 
 

Wiederholte oder gravierende Verstösse haben eine Meldung bei der 
Klassenlehrperson, den Eltern und/oder der Schulleitung zur Folge.  

Weitere Konsequenzen werden dann ggf. individuell entschieden. 
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